
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/10/24 4Ob361/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1978

Norm

ZPO §503 Z2 C3c

Rechtssatz

Die Beurteilung, ob tatsächliche Behauptungen einer Partei mangels eines ausdrücklichen Geständnisses des Gegners

als zugestanden anzusehen sind (§ 267 ZPO), ist ebenso wie die Beurteilung der Frage, ob eine Beweisaufnahme

zufolge eines außergerichtlichen Geständnisses entbehrlich ist (§ 266 Abs 3 ZPO), ein Akt der Beweiswürdigung.
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